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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 6514/J der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein und 
weiterer Abgeordneter nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 6:  
 Auf welcher verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Grundlage wird Herr 

Christian Konrad mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dessen Beamten 
und Vertragsbediensteten als „Regierungs-Beauftragter“ in Beziehung treten? 

 In welchem Über- und Unterordnungsverhältnis befinden sich Beamte und 
Vertragsbedienstete des BMG zu diesem „Regierungsbeauftragten“? 

 Welche finanziellen, organisatorischen und personellen Ressourcen stellt das BMG 
für die Zusammenarbeit mit dem „Regierungs-Beauftragten“ bereit? 

 Welche gemeinsamen Projekte wird das BMG mit dem „Regierungs-Beauftragten“ 
durchführen? 

 Welche Kosten werden diese gemeinsamen Projekte gemäß Frage 4) verursachen 
und wie ist die budgetäre Bedeckung? 

 Welchen Anteil trägt das BMG an der genannten „Einen Million Euro“ für 
Organisationskosten rund um die Administration von Herrn Christian Konrad als 
„Regierungs-Beauftragten“? 

 
Der Beauftragte übt ehrenamtlich eine nicht-hoheitliche koordinierende und 
kooperative Funktion aus. Wie im Ministerratsvortrag vom 3. September 2015 sehr 
klar und unmissverständlich ausgeführt wurde, wird der Regierungsbeauftragte 
„koordinativ und kooperativ tätig sein, indem er insbesondere in Beratungen und  
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Gesprächen mit den politischen Akteuren auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene 
sowie mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen auf eine gleichmäßige, 
gerechte und solidarische menschenwürdige Unterbringung hinwirkt.“ Das 
Bundesministerium für Gesundheit ist gemäß seiner Kompetenzen daher von der 
Aufgabenstellung des Regierungsbeauftragten für die Bereitstellung menschen-
würdiger Unterbringung von Flüchtlingen nicht unmittelbar erfasst, es vollzieht in 
Flüchtlingsfragen seine eigene kompetenzrechtliche Zuständigkeit.  
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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